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1. Ein Kinder- und Jugendhilferecht für alle jungen Menschen 

Der BVkE fordert, das Recht der Kinder- und Jugendhilfe konse-
quent inklusiv auszurichten. Ein zentraler Bestandteil eines inklusi-
ven Kinder- und Jugendhilferechtes ist die Gesamtzuständigkeit der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe für alle jungen Menschen mit ei-
ner Behinderung, also auch junge Menschen mit einer geistigen o-
der körperlichen Behinderung, für die bislang ein anderes Recht gilt. 
Ein inklusives Kinder- und Jugendhilferecht umfasst darüber hinaus 
die inklusive Ausrichtung niedrigschwelliger Leistungen und infra-
struktureller Angebote. Dazu gehören unter anderem die Kinderta-
gesstätten, die Erziehungsberatung, familienunterstützende Leis-
tungen, Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. 

2. Stärkung und Ausbau von präventiven Infrastrukturleistun-
gen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien 

Die Kinder- und Jugendhilfe ist bis heute von einem Ungleichge-
wicht zwischen Einzelfallhilfen und präventiven Strukturen geprägt. 
Der Ausbau der präventiven Strukturen und infrastrukturellen Leis-
tungen ist noch nicht in zufriedenstellender Weise gelungen. Diese 
Hilfen müssen ohne Antragstellung und ohne Verwaltungsverfahren 
in Anspruch genommen werden können. Der BVkE fordert, eine ge-
setzliche Verpflichtung für den öffentlichen Träger der Jugendhilfe 
einzuführen, sodass er präventive infrastrukturelle Angebote sicher-
stellt und fördert. Er ist auch dazu zu verpflichten, die Erziehungsbe-
rechtigten, Kinder und Jugendlichen über infrastrukturelle Angebote 
zu informieren. Der Ausbau präventiver Infrastrukturleistungen darf 
nicht zu Lasten der Einzelfallhilfen gehen 
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3. Stärkung der Kooperation von Diensten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
mit Regelsystemen innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe sowie mit anderen Leistungser-
bringern  

Eine gelingende Kinder- und Jugendhilfe ist auf Kooperationen angewiesen. Bislang wird zwar die 
Kinder- und Jugendhilfe an unterschiedlichen Stellen im Gesetz zu umfassender Kooperation ver-
pflichtet. Es fehlt aber an korrespondierenden Verpflichtungen der Kooperationspartner. Eine wich-
tige Schnittstelle für die Kinder- und Jugendhilfe bildet auch der Vormundschaftsbereich. 

Kooperationsverpflichtungen von Kindertageseinrichtungen, Schulen, Akteuren der beruflichen Bil-
dung und Arbeitsförderung, des Gesundheitssystems sowie der Hilfen zur Erziehung müssen da-
her in den jeweiligen Gesetzen geregelt werden. Für diese Zusammenarbeit sind zeitliche und fi-
nanzielle Ressourcen bereitzustellen. 
 

4. Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter 

Die Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter ist bis 2025 vor-
gesehen. Mit der Verankerung des Rechtsanspruchs im SGB VIII sind die Standards der Kinder- 
und Jugendhilfe umzusetzen. Mit der Ausgestaltung des Rechtsanspruchs soll Eltern eine verläss-
liche Betreuung ihrer Kinder ermöglicht werden, sowie mehr Chancen- und Bildungsgleichheit für 
alle Kinder geschaffen werden. Der BVkE unter-stützt das Vorhaben der Regierung. Er fordert eine 
qualitativ hochwertige Umsetzung des Vorhabens, um eine Bildung, Erziehung, Betreuung und 
Teilhabe im Grundschulalter angemessen zu ermöglichen. Hierzu gehören der Ausbau von Ausbil-
dungskapazitäten an Hochschulen und Fachschulen, eine angemessene Bezahlung des Fachper-
sonals und ein Aufbau der Infrastruktur.  

5. Stärkung einer sozialräumlichen Ausrichtung der Angebote 

Die Orientierung auch von einzelfallfinanzierten Hilfen am Sozialraum und die Einbettung in den 
sozialen Kontext gehören mittlerweile zu den Standards der sozialen Arbeit. Sozialraumorientie-
rung muss als Qualitätsmerkmal in der Kinder- und Jugendhilfe verankert werden, wie das in der 
Eingliederungshilfe mit dem Bundesteilhabegesetz bereits erfolgt ist. 

6. Kinder- und Jugendschutz 

Durch die Ergebnisse der Runden Tische „Heimerziehung“ und „Kindesmissbrauch“ sowie durch 
das Bundeskinderschutzgesetz gab es in den letzten Jahren Verbesserungen im Kinder- und Ju-
gendschutz. Weiterer Reformbedarf besteht hinsichtlich der Stärkung und Umsetzung der Rechte 
der Kinder und Jugendlichen, z.B. auf Beratung und Beschwerde sowie hinsichtlich der Kooperati-
on zwischen verschiedenen Systemen und Rechtskreisen. Damit der Schutz vor sexueller Gewalt 
möglichst wirksam sein kann, ist es erforderlich, dass die Strafverfolgungsbehörden und die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe stärker kooperieren. Der BVkE hält auch eine Verbesserung der Ko-
operation der Systeme des SGB V und des SGB VIII für notwendig.  
Der BVkE macht sich dafür stark, dass die Erteilung einer Betriebserlaubnis künftig von der Ent-
wicklung, Anwendung und Überprüfung eines Gewaltschutzkonzeptes und von internen und exter-
nen Beschwerde-möglichkeiten abhängig gemacht wird. Kinder und Jugendliche, die geflüchtet 
sind, müssen in alle Maß-nahmen einbezogen werden. Dies gilt auch auf Kinder und Jugendliche 
mit Behinderungen. 

7. Effiziente und verlässliche Finanzierung 

Der BVkE fordert, das System der Leistungsvereinbarungen in Verbindung mit einem Rahmenver-
trag für teilstationäre und stationäre Leistungen beizubehalten. Die ambulanten Leistungen 
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(dreiseitige Finanzierung) und die niedrigschwelligen Angebote (zweiseitige Finanzierung) sollen in 
das System der Vereinbarungen integriert werden. Das führt zu einer besser abgesicherten Finan-
zierung ambulanter Leistungen und niedrigschwelliger Angebote. Zugleich wird so auch die Steue-
rungsverantwortung der öffentlichen Jugendhilfe gestärkt.  

8. Optimierung der Jugendhilfeplanung 

Die öffentlichen Träger benötigen für die Entwicklung notwendiger Strukturen ausreichende finan-
zielle und personelle Ressourcen. An dem kontinuierlichen kommunikativen Prozess der Jugend-
hilfeplanung sind die Träger und Anbieter von Jugendhilfeleistungen frühzeitig zu beteiligen. Eben-
so sollen die Nutzer_innen der Leistungen in angemessener Form einbezogen werden. Individuelle 
Erziehungshilfeverläufe und deren Steuerung müssen evaluiert und die Ergebnisse in der Jugend-
hilfeplanung berücksichtigt werden. 

9. Übergänge ins Erwachsenenleben besser gestalten   

Der BVkE setzt sich dafür ein, dass die bisherigen gesetzlichen Altersregelungen für junge Volljäh-
rige vollumfänglich und zum Wohl der jungen Menschen umgesetzt werden (§ 41 Abs. 1 und 3 
SGB VIII). Darüber hinaus befürwortet der BVkE eine Verlängerung des subjektiven Rechtsan-
spruchs nach § 41 SGB VIII bis zum 27. Lebensjahr. 

Bei der anstehenden Reform des SGB VIII ist ein Rechtstatbestand „Leaving Care“ einzuführen, in 
dem die Übergangsbegleitung und Beratung für junge Erwachsene nach Beendigung der Hilfen 
zur Erziehung verankert werden. 

10. Stärkung ombudschaftlicher Beratung 

Im SGB VIII sind eine Rechtsgrundlage für unabhängige Ombudsstellen sowie ein Rechtsanspruch 
auf eine unabhängige ombudschaftliche Beratung zu schaffen. 

11. Stärkung der Forschung zur Kinder- und Jugendhilfe 

Der BVkE unterstützt den Vorschlag der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK), beim 
Bund einen Forschungsbereich „Jugendhilfeforschung – Hilfen zur Erziehung“ zur Förderung von 
Grundlagenforschung, Evaluation und Längsschnittstudien (sozialpädagogische Fragestellungen) 
einzurichten.  
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